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Gesetz über die Feststellung eines dritten Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes 
Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 (Drittes Nachtragshaushaltsgesetz 
2015) 
 
 
 
A Problem 
 
I. Inhalt und Notwendigkeit des Dritten Nachtragshaushalts 2015 
 
Anlass für den Dritten Nachtragshaushalt 2015 ist die enorm gestiegene Zahl von Flüchtlin-
gen und Asylbewerbern, die voraussichtlich in diesem Jahr nach NRW kommen werden. Das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geht in seiner aktuellen Prognose davon 
aus, dass dieses Jahr bundesweit mit 800.000 Flüchtlingen und daraus abgeleitet mit 
170.000 Flüchtlingen für NRW gerechnet werden muss. Diese Entwicklung hat niemand vor-
hersehen können.  
 
Aus der gestiegenen Zahl von Flüchtlingen ergeben sich insbesondere für die Aufnahme, 
Unterbringung, Versorgung und den Transport von Flüchtlingen Mehrausgaben in Höhe von 
rd. 313 Mio. EUR. 
 
Rd. 152 Mio. EUR an zusätzlichen Ausgaben sind für den Ausbau der Unterbringungskapa-
zitäten erforderlich, um eine ausreichende Zahl an Unterkunftsplätzen bereitzustellen. Insge-
samt sollen bis zu 50.000 Unterkunftsplätze, insbesondere derzeit Notunterkunftsplätze, ge-
schaffen werden. Aufgrund der erheblichen Unwägbarkeiten bei den weiteren Planungen 
sind in den Mehrausgaben auch Verstärkungsmittel in Höhe von 100 Mio. EUR enthalten. 
 
31 Mio. EUR werden für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des BLB NRW und an-
derer Dienstleister im Zusammenhang mit der Schaffung von zusätzlichen Unterbringungs-
kapazitäten bereitgestellt. 
 
14 Mio. EUR werden für Kostenerstattungen an die im Rahmen der Amtshilfe für das Land 
tätigen Kommunen etatisiert. 
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Im Hinblick darauf, dass die Entwicklung der Flüchtlingszahlen nicht sicher prognostiziert 
werden kann, werden im Einzelplan des MIK weitere Verstärkungsmittel in Höhe von 130 
Mio. EUR bereitgestellt. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die ak-
tuellen Prognosen des BAMF sich als zu niedrig erweisen und von daher dann auch mehr 
Flüchtlinge nach NRW kommen könnten. 
 
Aus der gestiegenen Zahl der Flüchtlinge ergibt sich auch ein erheblicher Mehrbedarf an 
Planstellen und Stellen für die Bildung, Betreuung und Integration der Flüchtlinge, aber auch 
für die administrative Bewältigung der damit zusammenhängenden Verwaltungsverfahren 
sowie der Gerichtsverfahren im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit.  
Der Nachtrag sieht daher die Einrichtung von 3.102 zusätzlichen Planstellen und Stellen vor, 
davon allein 2.625 neue Lehrerstellen und 398 Planstellen und Stellen für die hauptamtliche 
Betreuung der Flüchtlinge sowie die administrative Bewältigung der weiterhin steigenden 
Asylbewerberzahlen. 
 
Für die vorgesehene Veränderung der Stichtagsregelung für die FlüAG-Pauschale - Verle-
gung des Stichtags auf den 01.01.2015 – sind Mehrausgaben in Höhe rd. 217 Mio. EUR im 
Nachtrag vorgesehen. 
 
 
B Lösung 
 
Verabschiedung des Dritten Nachtragshaushaltsgesetzes 2015. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Die Mehrausgaben werden durch Steuermehreinnahmen gedeckt. Mit der Erhöhung der 
Steuereinnahmen wird das Ergebnis der aktuellen Ist-Entwicklung der Steuereinnahmen im 
Haushaltsvollzug 2015 umgesetzt. Die Nettoneuverschuldung beträgt unverändert 1.926,4 
Mio. EUR. 
 
Die vorgenommenen Veränderungen führen zu einer Erhöhung des Haushaltsvolumens in 
Höhe von 900.648.700 EUR:  
 
Haushaltsvolumen alt:  64.600.658.500 EUR 
Haushaltsvolumen neu:  65.501.307.200 EUR. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Finanzministerium. 
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F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 

Gemeindeverbände 
 
Auf Grund der vorgesehenen Veränderung der Stichtagsregelung für die FlüAG-Pauschale – 
Verlegung des Stichtags auf den 01.01.2015 – erhöhen sich die Landeszuweisungen an die 
Kommunen um rd. 217 Mio. EUR. Weitere 14 Mio. EUR erhalten die Kommunen für die Tä-
tigkeiten im Rahmen der Amtshilfe für das Land. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Die Unternehmen und die privaten Haushalte sind in unterschiedlicher Weise betroffen. 
 
 
H Befristung 
 
Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Art. 81 Abs. 3 LV i. V. m. § 11 LHO insgesamt auf 
das Haushaltsjahr 2015. 
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Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus dem geltenden Haushalts-
gesetz 2015 unter Berücksichtigung des 
Ersten Nachtragshaushaltsgesetzes 
2015 und des Zweiten Nachtragshaus-
haltsgesetzes 2015 
 

Entwurf eines Gesetzes über die Feststel-
lung eines dritten Nachtrags zum Haus-
haltsplan des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2015
(Drittes Nachtragshaushaltsgesetz 2015) 
 

  

Artikel 1 
 
Das Gesetz über die Feststellung des 
Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 
(Haushaltsgesetz 2015) vom 18. Dezember 
2014 (GV. NRW. S. 955), in der Fassung 
des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2015 
vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 489), wird 
wie folgt geändert: 
 
 
 
1. In § 1 wird die Zahl „64 600 658 500“ 

durch die Zahl „65 501 307 200“ er-
setzt. 

 
 
2.  § 15 Absatz 6 wird folgender Satz 

angefügt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

§ 1 
Feststellung des Haushaltsplans 
Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte 
Haushaltsplan des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 wird 
in Einnahmen und Ausgaben auf 64 600 
658 500 Euro festgestellt. 
 
 
 
§ 15 
Veräußerung und Überlassung der Nut-
zung von Vermögensgegenständen 
 
(1) Wasserstraßen 
Die für den Ausbau von Wasserstraßen des 
westdeutschen Kanalnetzes des Bundes 
und der Weststrecke des Mittellandkanals 
benötigten Grundstücke sind auf Grund der 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Land Nordrhein-Westfalen ge-
troffenen Regierungsabkommen dem Bund 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 
 
(2) Software 
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass 
vom Land entwickelte oder in dessen Auf-
trag erstellte ADV-Betriebs- und Anwender-
programme (Software) unentgeltlich an ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts 
abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit 
besteht, oder unter der GNU General Public 
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License (GNU GPL) veröffentlicht wird. Ver-
tragliche Sondervereinbarungen im Rahmen 
einer Verbundentwicklung bleiben hiervon 
unberührt. 
 
(3) Grundstücke 
Mit Zustimmung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses des Landtags dürfen 
Grundstücke 
1. direkt und ohne öffentliches Ausschrei-

bungsverfahren auf der Grundlage einer 
gutachterlichen Wertermittlung 
a)  an Gemeinden und Gemeindever-

bände oder mehrheitlich kommunale 
Gesellschaften für die Erfüllung 
kommunaler Zwecke oder für die Er-
richtung von öffentlich gefördertem 
Wohnraum im Sinne des Wohn-
raumförderungsgesetzes vom 13. 
September 2001 (BGBl. I S. 2376), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 9. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 1885) geändert worden 
ist, oder 

b)  an Studentenwerke (Anstalten öf-
fentlichen Rechts) für deren gesetz-
lich festgelegte Zwecke, insbesonde-
re für die Errichtung von studenti-
schem Wohnraum, oder 

2. im öffentlichen Ausschreibungsverfahren 
a) unter Beschränkung auf Bieter, die 

sich vertraglich zur Realisierung 
städtebaulich oder wohnungspoli-
tisch förderungswürdiger Vorhaben 
verpflichten, oder 

b) mit der Auflage, dass in angemesse-
nem Umfang öffentlich geförderter 
Wohnraum errichtet wird, 

veräußert werden. 
 
(4) Kantinen bei Behörden, Einrichtun-
gen und Betrieben des Landes 
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 
der Landeshaushaltsordnung wird zugelas-
sen, dass Vermögensgegenstände des 
Landes, insbesondere Räume, Energie und 
Einrichtungsgegenstände, zum Betrieb ei-
ner Kantine bei Behörden, Einrichtungen 
und Landesbetrieben durch eine Pächterin 
oder einen Pächter unentgeltlich oder verbil-
ligt überlassen werden können, soweit dies 
im Interesse einer kostengünstigen Mitar-
beiterverpflegung unter Berücksichtigung 
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 „Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Ver-

bindung mit § 64 der Landeshaus-
haltsordnung wird zugelassen, dass 
die Grundstücke in Dormagen, 
Grundbuch von Zons, Gemarkung 
Zons, Flur 12, Flurstücke 109, 212, 
214, 229 und 231 mit einer Gesamt-
größe von 36.613 m² direkt und ohne 
öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf Grundlage einer gutachterlichen 
Wertermittlung veräußert werden dür-
fen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Pächterin oder des Pächters geboten ist. 
 
(5) Verwaltungsdaten 
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 
der Landeshaushaltsordnung wird zugelas-
sen, dass Daten des Landes unentgeltlich 
bereitgestellt und überlassen werden kön-
nen, soweit dem nicht andere gesetzliche 
Regelungen entgegenstehen. 
 
(6) Einzelfälle 
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung 
mit § 64 Absatz 4 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass ein Erbbau-
recht an einem Grundstück in der Gemein-
de Bonn, Gemarkung Endenich, Flur 2, 
Flurstück 2748 mit einer Größe von ca. 
2.000 m² direkt und ohne öffentliches Aus-
schreibungsverfahren auf Grundlage einer 
gutachterlichen Wertermittlung bestellt wer-
den darf. Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in 
Verbindung mit § 64 der Landeshaushalts-
ordnung wird zugelassen, dass eine Teilflä-
che des Grundstücks Gemarkung Mön-
chengladbach, Flur 67, Flurstück 196 mit 
einer Größe von ca. 4.300 m2 direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf Grundlage einer gutachterlichen Wer-
termittlung veräußert oder ein Erbbaurecht 
daran bestellt werden darf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Grundstücke und Gebäude 
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 
der Landeshaushaltsordnung wird zugelas-
sen, dass Grundstücke und Gebäude des 
Landes mietzinsfrei an Kommunen für die 
Aufnahme und Unterbringung von Bürger-
kriegsflüchtlingen und Asylbewerbern über-
lassen werden können. Der Zeitraum der 
Überlassung endet, wenn die Überlassung 
von Grundstück und Gebäude für die Zwe-
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3.  Der dem Haushaltsgesetz 2015 bei-

gefügte Gesamtplan (Haushaltsüber-
sicht, Finanzierungsübersicht und 
Kreditfinanzierungsplan) wird durch 
den diesem Nachtrag beigefügten 
Gesamtplan ersetzt.  

 
4  Der dem Haushaltsgesetz 2015 bei-

gefügte Haushaltsplan wird nach 
Maßgabe des diesem Gesetz beige-
fügten Nachtrags geändert.  

 

cke nach Satz 1 nicht mehr erforderlich ist. 
Die Kommunen haben bei der Beendigung 
von entsprechenden Nutzungen aufgrund 
eines geringeren Bedarfs prioritär die Nut-
zungen bei Liegenschaften des Landes 
(BLB NRW) zu beenden.  
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2015 in Kraft. 
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Begründung 
 
I.  Allgemeiner Teil 
 
Anlass für den Dritten Nachtragshaushalt 2015 ist die enorm gestiegene Zahl von Flüchtlin-
gen und Asylbewerbern, die voraussichtlich in diesem Jahr nach NRW kommen. Das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geht in seiner aktuellen Prognose davon aus, 
dass dieses Jahr bundesweit mit 800.000 Flüchtlingen und daraus abgeleitet mit 170.000 
Flüchtlingen für NRW gerechnet werden muss. Diese Entwicklung hat niemand vorhersehen 
können. 
 
Aus der gestiegenen Zahl von Flüchtlingen ergeben sich insbesondere für die Aufnahme, 
Unterbringung, Versorgung, Bewachung und den Transport von Flüchtlingen Mehrausgaben 
in Höhe von rund 313 Mio. EUR. 
 
Rund 152 Mio. EUR an zusätzlichen Ausgaben sind für den Ausbau der Unterbringungska-
pazitäten erforderlich, um eine ausreichende Zahl an Unterkunftsplätzen bereitzustellen. Ins-
gesamt sollen bis zu 50.000 Unterkunftsplätze, insbesondere derzeit Notunterkunftsplätze, 
geschaffen werden. Aufgrund der erheblichen Unwägbarkeiten bei den weiteren Planungen 
sind in den Mehrausgaben auch Verstärkungsmittel in Höhe von 100 Mio. EUR enthalten. 
 
31 Mio. EUR werden für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des BLB NRW und an-
derer Dienstleister im Zusammenhang mit der Schaffung von zusätzlichen Unterbringungs-
kapazitäten bereitgestellt. 
 
14 Mio. EUR werden für Kostenerstattungen an die im Rahmen der Amtshilfe für das Land 
tätigen Kommunen etatisiert. 
 
Im Hinblick darauf, dass die Entwicklung der Flüchtlingszahlen nicht sicher prognostiziert 
werden kann, werden im Einzelplan des MIK weitere Verstärkungsmittel in Höhe von 130 
Mio. EUR bereitgestellt. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen, dass die aktuellen 
Prognosen des BAMF sich als zu niedrig erweisen und von daher dann auch mehr Flüchtlin-
ge nach NRW kommen könnten. 
 
Aus der gestiegenen Zahl der Flüchtlinge ergibt sich auch ein erheblicher Mehrbedarf an 
Planstellen und Stellen für die Bildung, Betreuung und Integration der Flüchtlinge, aber auch 
für die administrative Bewältigung der damit zusammenhängenden Verwaltungsverfahren 
sowie der Gerichtsverfahren im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 
Der Nachtrag sieht daher die Einrichtung von 3.102 zusätzlichen Planstellen und Stellen vor, 
davon allein 2.625 neue Lehrerstellen und 398 Planstellen und Stellen für die hauptamtliche 
Betreuung der Flüchtlinge sowie die administrative Bewältigung der weiterhin steigenden 
Asylbewerberzahlen. 
 
Für die vorgesehene Veränderung der Stichtagsregelung für die FlüAG-Pauschale - Verle-
gung des Stichtags auf den 01.01.2015 – sind Mehrausgaben in Höhe rd. 217 Mio. EUR im 
Nachtrag vorgesehen. 
 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/9800 

 
 

14 

II.  Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1: 
 
Zu Nr. 1: 
Die Änderung im Haushaltsvolumen ist Folge der Ansatzänderungen in den Einzelplänen. 
 
Zu Nr. 2: 
Geregelt wird ein weiterer Einzelfall einer Direktveräußerung. Die Stadt Dormagen plant auf 
den in Rede stehenden Flurstücken die Errichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) 
bzw. einer Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) für ca. 500 Personen. Diese Liegen-
schaft soll dann an das Land NRW vermietet werden. Aufgrund der örtlichen Nähe und aus 
logistischen Gründen unterstützt die Stadt Dormagen das Land NRW bei der Aufgabe der 
Unterbringung Asylsuchender. Der Verkauf des Grundstücks liegt damit im Interesse des 
Landes. 
 
Zu Nr. 3 und 4: 
Die Änderungen sind die Folge der Ansatzänderungen in den Einzelplänen.  
 
 
Zu Artikel 2:  
 
Dieser Artikel enthält die Inkrafttretensklausel. 
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II. Übersicht über die wesentlichen Veränderungen des Dritten Nachtragshaushalts  
 
1. Veränderungen im Personalhaushalt 
 

Mit dem Dritten Nachtragshaushalt 2015 werden insgesamt 3.102 zusätzliche Stellen 
eingerichtet (2.892 Planstellen und 210 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer) mit Personalmehrausgaben von rund 41,2 Mio. EUR.  
Alle zusätzlichen Stellen sind mit kw-Vermerken zum 31.12.2018 beziehungsweise im 
Schulbereich zum 01.08.2018 versehen worden. 
 
 
Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar: 
 
 Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales werden 380 

Planstellen und Stellen bei den Bezirksregierungen für die hauptamtliche Betreu-
ung der Flüchtlinge zur Entlastung der ehrenamtlichen Helfer sowie 18 Planstel-
len im Ministerialkapitel zur administrativen Bewältigung der weiterhin steigenden 
Asylbewerberzahlen benötigt.  

 Darüber hinaus ist ein verstärkter Einsatz der Polizei erforderlich. Aus diesem 
Grund wird die Zahl der Einstellungsermächtigungen für den gehobenen Dienst 
der Polizei um 250 erhöht, um noch in 2015 einen Ausbildungslehrgang begin-
nen zu können. Für diesen Zweck werden zusätzliche Aushilfsmittel bei der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW in Höhe von 130.000 EUR be-
reitgestellt. 

 Zur beschleunigten und zeitnahen Erledigung der steigenden Zahl der Asylver-
fahren werden bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit 76 
Planstellen und Stellen, davon 37 Richterstellen, eingerichtet. 

 Im Schulbereich werden aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen zur Deckung 
des Grundbedarfs (Sicherstellung der Unterrichtsversorgung) 1.725 Lehrerstellen 
gebraucht. Ferner sind für die Unterbringung in Vorbereitungs- und Auffangklas-
sen 900 Lehrerstellen erforderlich, um die Flüchtlingskinder an den regulären Un-
terricht heranzuführen.  

 Die Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport hat für die Einrich-
tung einer Task Force zur Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flücht-
lingsfamilien und jugendlichen Flüchtlingen 3 Planstellen geltend gemacht. 

 
Weitere Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der betroffenen Kapitel sowie Besol-
dungsgruppen/vergleichbaren Laufbahngruppen ergeben sich aus der Anlage 1. 
 

2. Veränderungen bei den Ausgabe- und Einnahmeansätzen 
 

a.  Veränderungen bei Ausgabeansätzen 
 
 Die mit dem Dritten Nachtragshaushalt 2015 vorgenommenen Veränderungen führen 

zu Mehrausgaben in Höhe von 900,6 Mio. EUR.  
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 Die wesentlichen Ausgabeveränderungen stellen sich wie folgt dar: 

 
 
Einzelplan 03 - MIK 

Ausgaben 
in 
Mio. EUR 

Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme, Un-
terbringung, Versorgung und dem Transport von Flüchtlin-
gen aufgrund der gestiegenen Anzahl von Flüchtlingen im 
Kapitel 030 des Einzelplans des MIK 
Das Land NRW ist aufgrund § 44 Asylverfahrensgesetz ver-
pflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die dazu 
erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen, zu un-
terhalten und entsprechend der Aufnahmequote die not-
wendige Zahl von Unterbringungs- 
plätzen bereitzustellen. Aufgrund der enorm gestiegenen 
Zahl an Flüchtlingen ergibt sich ein erheblicher Mehrbedarf 
an Haushaltsmitteln im Asylbereich.  

 
 
 
 
+313,4 

Mehrausgaben für die vorgesehene Veränderung der Stich-
tagsregelung für die FlüAG-Pauschale - Verlegung des 
Stichtags auf den 01.01.2015 – im Kapitel 030 des Einzel-
plans des MIK  

 
 
 
+217,1 

Mehrausgaben für die Schaffung zusätzlicher Unterbrin-
gungskapazitäten im Kapitel 310 des Einzelplans des MIK 
Insgesamt sollen bis zu 50.000 Unterkunftsplätze, insbe-
sondere derzeit Notunterkunftsplätze, geschaffen werden.  

 
 
+152,2 

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
des BLB NRW und anderer Dienstleister im Zusammenhang 
mit der Schaffung von zusätzlichen Unterbringungskapazitä-
ten 

 
 
 
+ 31,0 

Kostenerstattungen für die im Rahmen der Amtshilfe für das 
Land tätigen Kommunen  

 
+ 14,0 

Mehrausgaben für die 398 zusätzlichen Planstellen und 
Stellen für die hauptamtliche Betreuung von Flüchtlingen 
sowie die administrative Bewältigung der weiterhin steigen-
den Asylbewerberzahlen in den Kapiteln 010 und 310 des 
Einzelplans des MIK 

 
 
 
 
+4,3 

Mehrausgaben für die zusätzlichen Einstellungsermächti-
gungen bei der Polizei einschließlich des dadurch bedingten 
Mehrbedarfs bei der Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung 

 
 
 
+ 1,0 

Zusätzliche Verstärkungsmittel im Zusammenhang mit der 
Aufnahme, Unterbringung, Versorgung etc. von Flüchtlingen
Im Hinblick darauf, dass die Entwicklung der Flüchtlingszah-
len nicht sicher prognostiziert werden kann, werden im Ein-
zelplan des MIK im Kapitel 030 weitere Verstärkungsmittel 
in Höhe von 130 Mio. EUR bereitgestellt. Damit soll dem 
Umstand Rechnung getragen werden, dass die aktuellen 
Prognosen des BAMF sich als zu niedrig erweisen und von 
daher dann auch mehr Flüchtlinge nach NRW kommen 
könnten. Die Verstärkungsmittel dienen dazu, den daraus 

 
 
+ 130,0 
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resultierenden zusätzlichen Ausgabenbedarf abzudecken. 

 
Einzelplan 04 - JM 

Ausgaben 
in 
Mio. EUR 

Mehrausgaben für die Bereitstellung von 37 Richterstellen 
sowie weiterer 39 Planstellen und Stellen im Bereich der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 
Zur beschleunigten und zeitnahen Erledigung der steigenden 
Zahl der Asylverfahren werden bei den Gerichten der allge-
meinen Verwaltungsgerichtsbarkeit 76 Planstellen und Stel-
len, davon 37 Richterstellen, eingerichtet.  
 

 
 
+1,1 

 
Einzelplan 05 - MSW 

Ausgaben 
in 
Mio. EUR 

Mehrausgaben für die Bereitstellung von 2.625 Lehrer-
stellen 
Um angesichts des erwarteten Anstiegs an zugewanderten 
Schülerinnen und Schülern die Unterrichtsversorgung si-
cherstellen zu können, werden für den Grundbedarf zusätz-
liche 1.725 Lehrerstellen bereitgestellt. Weitere 900 Stellen 
sind für die Unterbringung in Vorbereitungs- und Auffang-
klassen vorgesehen. 

 
+35,2 

 
Einzelplan 07 - MFKJKS 

Ausgaben 
in 
Mio. EUR 

Mehrausgaben für die Einrichtung von 3 Planstellen für eine 
Task Force zur Koordinierung der Maßnahmen für Kinder 
aus Flüchtlingsfamilien und jugendliche Flüchtlinge 

 
 
 
+ 0,05 

Mehrausgaben für Zuschüsse an den Landessportbund 
NRW für die Durchführung von Zuwanderer-Projekten 

 
+0,25 

 
 
Einzelplan 15 – MGEPA 
 

Ausgaben 
in 
Mio. EUR 

Mehrausgaben für verschiedene Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der gesundheitlichen Versorgung Zugewanderter 

 
 
+1,0 

 
Summe der dargestellten Ansatzveränderungen: + 900,6 
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b. Veränderung bei den Einnahmeansätzen 
 

 
Einzelplan 20 – Allgemeine Finanzverwaltung 

Einnahmen 
in 
Mio. EUR 

Steuermehreinnahmen aufgrund der Erkenntnisse aus 
dem laufenden Haushaltsvollzug 
 

+ 900,0 

Globale Mehreinnahmen zum Haushaltsausgleich  +   0,6 

 
Summe der Mehreinnahmen: + 900,6 

 
 
Einzelheiten zu den Mehr- und Minderausgaben ergeben sich aus der Anlage 2. 
 
 

III. Übersicht über die Veränderungen des Dritten Nachtragshaushalts  
 

1. Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben 
 

Die Veränderungen führen für das Haushaltsjahr 2015 zu Mehrausgaben von rd. 
900,6 Mio. EUR und zu Mehreinnahmen in Höhe von rd. 900,6 Mio. EUR. 

 

2. Veränderung des Stellensolls 2015 
 
Das Personalstellensoll 2015 im Landeshaushalt entwickelt sich wie folgt: 
 
 
 

Stellensoll bisher laut Zweiten Nachtragshaushalt 2015 
 

285.039 

zusätzliche Stellen im Bereich des MIK (Epl. 03)     +398 
zusätzliche Stellen im Bereich des JM (Epl. 04)       +76 
zusätzliche Stellen im Bereich des MSW (Epl. 05)  +2.625 
zusätzliche Stellen im Bereich des MFKJKS (Epl. 07)         +3 

 
Stellensoll neu laut Dritten Nachtragshaushaltsentwurf 2015 

 
288.141 

 
3. Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen 

 
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um rd. 85 Mio. EUR. Die 
Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der Bereitstellung zusätzlicher Ver-
pflichtungsermächtigungen für die Schaffung zusätzlicher Unterbringungskapazitäten.  
 
Alle bei den Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen vorgenom-
menen Änderungen sind in der Anlage 2 zusammengefasst dargestellt.  
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IV. Auswirkungen der einnahme- und ausgabewirksamen Veränderungen des 
Nachtragshaushaltsentwurfs auf die Nettoneuverschuldung 
 
Nettoneuverschuldung alt:  1.926,4 Mio. EUR 
Nettoneuverschuldung neu: 1.926,4 Mio. EUR. 

 
V. Auswirkung der Veränderungen auf das Haushaltsvolumen 
 

Die vorgenommenen Veränderungen führen zu einer Erhöhung des Haushaltsvolu-
mens in Höhe von rd. 900,65 Mio. EUR. 
 
Haushaltsvolumen alt:  64.600.658.500 EUR 
Haushaltsvolumen neu: 65.501.307.200 EUR 

 
Eine Gesamtdarstellung aller mit dem Dritten Nachtrag vorgenommenen Verände-
rungen ist in einer dem gedruckten Haushalt entsprechenden Darstellung als Anlage 
3 beigefügt. 

 
VI. Notwendige Änderungen des Haushaltsgesetzes 2015 

 
Die notwendigen Änderungen im Haushaltsgesetz 2015 durch das Dritte Nachtrags-
haushaltsgesetz 2015 sind in der Begründung zu dem Gesetz bereits dargestellt. 
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